
me von Beitrittsverhandlungen mit der Türkei ist be-
reits ein großes europäisches Streitthema. Die ei-
nen, wie der deutsche Bundeskanzler Gerhard
Schröder und sein Außenminister Joschka Fi-
scher, sehen die große Vision einer demokrati-
schen Versöhnung mit einem islamisch gepräg-
ten Staat im europäischen Verbund und die
Chance, friedensstiftend auf den Nahen Osten
auszustrahlen. Die anderen, wie etwa der franzö-
sische EU-Verfassungsvater Valéry Giscard
d’Estaing, warnen vor einem »overstretching«
des EU-Imperiums und dem Verlust der abend-
ländischen Identität. Der für 2007 geplante Bei-
tritt Bulgariens und Rumäniens gilt hingegen als
Routine.
In der Vergangenheit hat die europäische Eini-
gung dem alten Kontinent eine beispiellos lange
Epoche des Friedens und schließlich – nach dem
Fall der Berliner Mauer und des Eisernen Vor-
hangs – die Überwindung der Spaltung nach zwei
schrecklichen Weltkriegen gebracht. Dazu eine
nie dagewesene Prosperität. Doch der Erfolg
in Zukunft ist keineswegs garantiert. Die Erwei-
terung hat die Kluft zwischen Arm und Reich in
der Union drastisch vertieft (siehe Grafik).
Die Hoffnung der Neuen richtet sich auf eine von
den Altmitgliedern finanzierte wirtschaftliche
Aufholjagd, an deren Ende die Reichtums-
unterschiede ausgeglichen sein sollen. Doch das
kann Jahrzehnte dauern. Die Unterschiede der
Länder könnten es der Europäischen Zentral-
bank schwer machen, die angemessene
Geldpolitik angesichts verschiedener
Inflations-, Wachstums- und

Konjunkturentwicklung zu finden. Zwar wuchs
die Wirtschaft in den meisten Beitrittsländern zu-
frieden stellend. Aber die Inflation stieg in eini-
gen beängstigend: An der Spitze liegt die Slowakei
mit 8,2 Prozent im Mai 2004, gefolgt von Ungarn
mit 7,8 Prozent. Auch die Haushaltsdefizite in den
Beitrittsländern steigen wieder. Der Einfluss der
neuen Länder auf die wirtschaftliche Entwicklung
der gesamten EU ist wegen deren geringem öko-
nomischem Gewicht jedoch beherrschbar.
Wichtigste politische Aufgabe für den Präsidenten
Barroso ist es, die aus dem Zerwürfnis über den
Irak-Krieg  herrührende europäische Spaltung end-
gültig zu überwinden und ein erträgliches Verhältnis
mit der Supermacht USA zu erreichen. Barroso, der
sich als glühender Europäer wie als Bewunderer
Amerikas präsentiert, gleich-
zeitig aber die zeitweise vor-
handene amerikanische Arro-
ganz, den Militarismus und
die einseitigen imperialen
Gesten verachtet, muss
sich als Brückenbauer
bewähren.

Schaf-
fung der Euro-

päischen Freihan-
delszone Efta

Gründung der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft EWG und der Europäischen
Atomgemeinschaft Euratom:
Belgien, Deutschland, Frankreich,
Italien, Luxemburg, Nieder-
lande
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Wachsende Gemeinschaft

1. Süd-
erweiterung:
Griechenland

2. Süderweiterung:
Spanien, Portugal

Beitritt:
Finnland,
Österreich,
Schweden

Beitritt:
Estland, Lett-
land, Litauen,
Malta, Polen,
Slowakei, Slo-
wenien, Tsche-
chien, Ungarn,
Zypern

Nord-
erweiterung:
Dänemark,
Großbritan-
nien, Irland

1958 2004951973 1981 19861949

Gründung
des Europa-
rats mit Sitz
in Straßburg

1951

Gründung der
Europäischen
Gemeinschaft
für Kohle und
Stahl, Montan-
union

1960 1968

Verwirklichung der
europäischen Zoll-
union (Abschaffung
der Binnenzölle,
einheitliche Außen-
zolltarife)

1975

Konferenz über Sicherheit
und Zusammenarbeit in Euro-
pa KSZE in Helsinki, Finnland

Gründung
der Europäi-
schen Welt-
raumorgani-
sation Esa

1979 Europäisches
Währungssystem
EWS tritt in Kraft, die
europäische Wäh-
rungseinheit heißt
Ecu.
Erste Direktwahlen
zum Europa-
parlament

1985

Schengener Abkommen
über den Abbau der Kon-
trollen an den Binnengren-
zen (tritt 1995 in Kraft).
Gründung der Eureka
(European Research
Coordination Agency)
für Hochtechnologie

1992

Unterzeichnung des Maastrichter
Vertrags: Gründung der Europäi-
schen Union mit dem Ziel weiterer
politischer, sozialer und wirtschaft-
licher Integration.
Abkommen über den Wirtschafts-
raum EWR zwischen EWG und Efta
(freier Verkehr von Waren, Perso-
nen, Dienstleistungen und Kapital)

96

Zollunion
zwischen
EU und
Türkei

97

Beschluss
über die
Osterweite-
rung der EU

2002

Münzen und
Scheine des
Euro lösen in
12 Staaten die
nationalen
Währungen ab

Die Europäische
Zentralbank EZB
nimmt ihre Ar-
beit auf

98

Entwicklung zur
Europäischen Union

1973

273
Mio.

1981

288
Mio.

1958

186
Mio.

1986

338
Mio.

Bevölkerung
Bruttoinlandsprodukt
in Milliarden Euro
(in Preisen von 1995)

1220

3597

4250

Reiches Europa,
armes Europa
Wirtschaftskraft in
Regionen der EU:
Bruttoinlandsprodukt
je Einwohner

Regionen
126 und mehr

101 bis 125

100 bis 76

75 bis 51

EU-Durchschnitt
im Jahr 2001 = 100

50 bis 26

unter 26

ZYPERN

Beitritt
2004

SLOWAKEI

SLOWENIEN

IRLAND

GROSS-
BRITANNIEN

FRANKREICH

DÄNE-
MARK

SCHWEDEN

NIEDER-
LANDE

PORTUGAL SPANIEN

FINNLAND

BEL-
GIEN

LUX.

ITALIEN
GRIECHENLAND

ÖSTERREICH

DEUTSCHLAND

POLEN

SLOWAKEI

UNGARN

LITAUEN

LETTLAND

ESTLAND

SCHWEIZ RUMÄNIEN

BULGARIEN

MALTAQuelle: Eurostat

TSCHECHISCHE
REPUBLIK

1995

376
Mio.

4924

6762

EUROPÄISCHE UNION
Das Jahr 2004 war ein Schlüsseljahr in der über
50-jährigen Erfolgsgeschichte der europäischen
Einigung. Am 1. Mai traten 10 neue Länder in Dublin
feierlich der Union bei – trotz sorgfältiger Vorberei-
tung ein großes Abenteuer. Im Juni wählten die
Europäer sich ein neues Parlament, die Staats-

und Regierungschefs und die Abgeordneten kür-
ten zusammen den Portugiesen José Manuel
Durão Barroso zum Nachfolger des Italieners Ro-
mano Prodi an der Spitze der Brüsseler Kommis-
sion, und die Union gab sich in einem Verfas-
sungsvertrag ein neues Fundament. Doch das
Unternehmen Europa lässt keine Zeit für eine ru-
hige Konsolidierung des Erreichten. Die Aufnah-

Kanaren
(Spanien)

8350

USA

2004

451
Mio.

Prognose

8530
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Stimmenanteil im EU-Rat laut
Nizza-Vertrag; 25 Mitglieder

Anteil an
EU-Gesamt-
bevölkerung
in Prozent

Einwohner
in Mio.

Deutschland
Frankreich

Großbritannien
Italien

18,2
13,1
13,1
12,7

82,5
59,5
59,2
57,7

Spanien
Polen

9,0
8,5

40,9
38,6

Niederlande 3,516,1

Griechenland
Belgien

Tschechien
Portugal
Ungarn

2,3
2,3
2,2
2,2
2,2

10,6
10,3
10,2
10,2
10,2

Schweden
Österreich

2,0
1,8

8,9
8,0

Dänemark
Slowakei
Finnland

Irland
Litauen

1,2
1,2
1,1
0,9
0,8

5,4
5,4
5,2
3,9
3,5

Lettland
Slowenien

Estland
Zypern

Luxemburg

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

2,3
2,0
1,4
0,8
0,4

Malta 0,10,4

ten, dem wichtigsten Gesetzgebungsorgan, zu
verteidigen. Die beiden Staaten wollten es nicht
hinnehmen, dass es ihnen erschwert werden
sollte, Blockademinderheiten zu bilden.
Der schließlich erreichte Kompromiss: Ein Vor-
schlag ist mit qualifizierter Mehrheit angenommen,
wenn 55 Prozent der Mitglieder, mindestens 15 Staa-
ten sowie 65 Prozent der EU-Bevölkerung Ja sagen.
Eine Sperrminorität wird nur erreicht, wenn ihr
mindestens 4 Mitgliedsländer angehören. Damit
soll verhindert werden, dass 3 große Staaten, die
zusammen für mehr als 35 Prozent der EU-
Bevölkerung sprechen, die Gemeinschaft blockie-
ren können.
Bedeutsam ist auch die Stärkung des Präsidenten
der EU-Kommission. Er wird künftig mit qualifi-
zierter Mehrheit von den Staats- und Regierungs-
chefs vorgeschlagen, aber vom Europäischen
Parlament mit der Mehrheit seiner Mitglieder ge-
wählt. Das heißt, der Rat muss einen Kandidaten
aus jenem politischen Lager vorschlagen, das bei
den Europawahlen gewonnen hat. Das stärkt die
demokratische Legitimation des Chefs der euro-
päischen Exekutive, seine Stellung in der Kom-
mission wie im Gefüge der europäischen Institu-
tionen. Die neue Verfassung zeigte bereits
Wirkung, nachdem sie vom Europäischen Rat
zwar angenommen, aber noch nicht unterzeich-
net oder gar ratifiziert war: Deutschland und
Frankreich konnten sich im Juni 2004 mit ihrem
Kandidaten für das Amt des Kommissionspräsi-

denten, dem liberalen belgischen Premier-
minister Guy Verhofstadt, nicht durchsetzen. Sie
mussten den portugiesischen Regierungschef
José Manuel Durão Barroso akzeptieren. Haupt-
grund: Barroso gehört im Gegensatz zu Verhof-
stadt zu den Konservativen, die bei den Europa-
wahlen stärkste Kraft geworden sind. Die Macht
des Parlaments wird weiter wachsen. Es hat künf-
tig sowohl beim Haushalt als auch in der Innen-
und Rechtspolitik ein gewichtigeres Wort mitzu-
reden. Vor allem aber wird es in der Agrarpolitik
mit entscheiden, bei der das Parlament im Mo-
ment noch nichts zu sagen hat.
Festgelegt ist auch, dass nach der Ratifizierung
der Hohe Beauftragte für Außen- und Sicher-
heitspolitik, Javier Solana, zum Außenminister Eu-
ropas avanciert. Er wird gleichzeitig das Amt
eines Kommissars für Außenpolitik wahrnehmen
und den Vorsitz im Rat der Außenminister inne-
haben. Bis 2014 gilt: Jedes Land darf einen Kom-
missar stellen. Danach wird die Kommission auf
zwei Drittel der Anzahl der Mitgliedstaaten zu-
rückgestutzt. Die Kommissarsposten rotieren dann
zwischen den Ländern, egal, ob sie aus Malta
(397000 Einwohner) oder Deutschland (82,5 Mil-
lionen Einwohner) kommen.
Der Vertrag muss von allen Mitgliedstaaten gebil-
ligt werden. In vielen Ländern, etwa in Frank-
reich, Großbritannien, Irland, Portugal, Spanien
oder den Niederlanden, wird es zu Volksabstim-
mungen kommen. Was passiert jedoch, wenn in

einem oder gar in meh-
reren Mitgliedsländern
die Bevölkerung Nein
sagt? Dann müsste der
Europäische Rat nach
Lösungen suchen.
Wenn Malta oder Däne-
mark sich verweigern,
werden deren Regierun-
gen wohl nach dem Vor-
bild Irlands vorgehen.
Dort hatte das Volk den
Nizza-Vertrag in einem
Referendum abgelehnt,
aber die irische Regie-
rung fragte ihre Wähler
schlicht ein zweites Mal
und erreichte dann das
gewünschte Ja. Was aber,
wenn ein großes Land
wie England sich verwei-
gert? Wahrscheinlich ist,
dass dann lockerere For-
men der Zusammenar-
beit mit dem Inselvolk
erarbeitet würden, die
Mehrzahl der europäi-
schen Staaten sich aber
von der Weiterentwick-
lung der friedlichen euro-
päischen Revolution nicht
abhalten lassen wird.

VERFASSUNG
Europa bekommt eine neue Verfassung – 17 Monate arbeite-
te ein Konvent an dem Dokument. Unter Vorsitz des ehemali-
gen französischen Staatspräsidenten Valéry Giscard
d’Estaing einigten sich Europaparlamentarier, Abgeordnete
der nationalen Parlamente, Vertreter der Kommission und
der Mitgliedsregierungen auf einen mehrere hundert Seiten
starken Entwurf. Doch der scheiterte erst einmal auf
dem EU-Gipfel im Dezember 2003 an einem Streit zwischen
Spanien und Polen einerseits, Deutschland und Frankreich
andererseits.
Sechs Monate später verabschiedeten die Staats- und Regie-
rungschefs einen Verfassungsvertrag, der die komplizierteren
Vertragsbestimmungen von Nizza (siehe Grafik) ablösen soll.
Doch der neue Verfassungsvertrag tritt frühestens 2007 in
Kraft. Bis dahin gilt ab November 2004 das schon vor der ers-
ten Anwendung zum Auslaufmodell gestempelte Dokument
von Nizza. Die neue Verfassung ist ein Verfassungsvertrag, der
von allen Mitgliedstaaten ratifiziert werden muss, entweder
durch eine Volksabstimmung oder durch die Parlamente. Er
spiegelt die Absicht wider, in der Integration fortzuschreiten,
enthält aber auch Elemente, die auf die Verteidigung natio-
nalstaatlicher Autonomie hinweisen. Ein großer Fortschritt
ist die Aufnahme der ebenfalls von einem Konvent erar-
beiteten europäische Grundrechtecharta. Erbitterter Streit ent-
zündete sich an der Reform der Institutionen, um die Union
der 25, später 27 Mitglieder handlungsfähig zu machen. Be-
sonders hart versuchten Polen und Spanien, ihr in Nizza er-
reichtes Gewicht bei Abstimmungen im Rat der Mitgliedstaa-
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EUROPÄISCHE
KOMMISSION
»Regierung« der EU
mit Sitz in Brüssel

EUROPÄISCHER RAT
»Gipfel«

25
Staats-
und Regie-
rungschefs

EUROPÄISCHER
RECHNUNGSHOF
25 Mitglieder
Sitz in Luxemburg

• Vetorecht bei der Ernen-
nung der EU-Kommissare,
Misstrauensvotum gegen-
über der Kommission

• Frage- und Anhörungsrecht
• billigt und kontrolliert den

EU-Haushalt
• wachsende Mitwirkung

bei der Gesetzgebung

EUROPÄISCHES PARLAMENT
Volksvertretung mit Sitz in Straßburg;
Arbeitsorte auch Brüssel und Luxemburg

Anhörungen,
Mitentscheidung

732 direkt gewählte Abgeordnete

Kontrolle, Anfrage,
Misstrauensvotum

EUROPÄISCHER GERICHTSHOF
Sitz in Luxemburg

• koordiniert und lenkt die Europapolitik
• wacht über die Anwendung des EU-Rechts
• unterbreitet dem Rat Vorschläge

• sichert die Wahrung des EU-Rechts bei Ausle-
gung und Anwendung der Verträge

• ahndet Verstöße der Mitgliedstaaten gegen
EU-Recht

• trägt maßgeblich zur Auslegung und Weiter-
entwicklung des EU-Rechts bei und gibt dabei
Impulse für den Integrationsprozess

• Prüfung aller Ausgaben und Einnahmen
der EU, gegebenenfalls einzelner Organe

• Vorlage eines Jahresberichts nach
jedem Haushaltsjahr

• erstellt Sonderberichte zu speziellen Fragen

25 Kommissare

25 Richter,
8 General-
anwälte

• fällt Grundsatzentscheidungen
• in der Regel Entscheidungen

im Konsens

Der Aufbau der EU
Chronik
der europäischen
Verfassung

14./15. Dezember 2001
Der EU-Gipfel in Laeken
gibt das Signal für die
Ausarbeitung einer Ver-
fassung
Febr. 2002 bis Juli 2003
Tagung des EU-Konvents,
der nach 17 Monaten ei-
nen Verfassungsentwurf
vorlegt
12./13. Dezember 2003
Einigung der EU-Staats-
und Regierungschefs auf
dem Gipfel in Brüssel
scheitert; Hauptstreit-
punkt: die Abstimmungs-
regeln im Rat
17./18. Juni 2004
Nach weiteren Verhand-
lungen Einigung über die
Verfassung in Brüssel
frühestens 2007
Die neue Verfassung tritt
nach Ratifikation in allen
EU-Ländern in Kraft

Weisun-
gen

Sperrminoritäten

11 Länder oder
mehr als 38 % der EU-
Gesamtbevölkerung
oder 89 Stimmen

Gesetzes-
initiativen

Entschei-
dungen

RAT DER EU
Gesetzgeber /Legislative

• weitere Ausarbeitung durch
die Fachminister der Einzel-
staaten

• tagt in etwa 20 verschiede-
nen Formationen

321
Stimmen

Stand ab 1. Nov. 2004





Verwaltung 6,0
Interne
Programme
7,5

Reserven 0,4

Heranführungshilfe 2,9
Außenhilfe 5,0

Ausgleich für Neumitglieder 1,4

Neue Mitglieder
2004 bis 2006
24,45 Mrd. ¤

ÖSTERREICH

EU-HAUSHALT
Der Haushalt der Europäischen Union  ist stets
heftig umstritten zwischen der Kommission, den
Mitgliedstaaten im Rat und dem EU-Parlament,
dessen Rolle immer wichtiger wird. Dabei läuft
die Verabschiedung der jährlichen Budgets noch
relativ einfach. Die großen Schlachten gelten
dem siebenjährigen Finanzrahmen. Der nächste
umfasst die Jahre von 2007 bis 2013. Die Kom-
mission hat ihren Entwurf im Sommer 2004 voll-
endet, seither ist der Verteilungskampf um die
Milliarden voll entbrannt.
Die zwei größten Posten sind alljährlich die Agrar-
politik sowie  die Struktur- und Kohäsionsfonds (sie-
he Grafik). Zusammen machen diese gut zwei
Drittel des Gesamtetats aus. Die Auseinanderset-
zung über den Finanzrahmen verläuft diesmal in
sich überschneidenden Fronten. 6 Staats- und
Regierungschefs, die mehr in die EU-Kasse hin-
einzahlen als an sie zurückfließt, haben die Kom-
mission aufgefordert, die EU-Ausgaben über die
ganze Periode auf maximal 1 Prozent des Brutto-
inlandsproduktes zu begrenzen. Der scheidende
Präsident Romano Prodi weigerte sich. Seine Be-
gründung: Die Mitgliedstaaten könnten der EU

Die Europäische Zentralbank (EZB)
Die EZB nimmt ihre Aufgaben seit dem 2. Juni
1998 in Nachfolge des Europäischen Währungs-
instituts wahr. Sie legt die Geldpolitik des Euro-
Systems fest und führt diese aus. Vorrangiges
Ziel ist die Preisstabilität. Innerhalb dieses Rah-
mens unterstützt die EZB die allgemeine Wirt-
schaftspolitik in der Gemeinschaft, ist aber von
den Regierungen der EU-Staaten oder anderen
EU-Organen unabhängig. Die Geschäfte der EZB
führt das Direktorium, derzeit bestehend aus:
Jean-Claude Trichet (Präsident), Lucas Papade-
mos (Vize-Präsident), José González-Páramo, Ger-
trude Tumpel-Gugerell, Otmar Issing und Tomma-
so Padoa- Schioppa. Das Direktorium wird von
den Staats- und Regierungschefs der Euro-
Staaten ernannt. Oberstes Organ ist der EZB-Rat,
dem neben dem Direktorium auch die Zentral-
bank-Chefs der Euro-Länder angehören. Im erwei-
terten Rat sitzen auch Vertreter der EU-
Zentralbanken, die nicht am Eurosystem teilneh-
men. Die EZB beschäftigt etwa 1200 Mitarbeiter
und hat ihren Sitz in Frankfurt am Main.
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nicht immer mehr Aufgaben aufbürden, unter
anderem 10 neue, fast ausschließlich ärmere
Staaten aufzunehmen, und die Mittel zur Erfül-
lung dieser Aufgaben verweigern. Auch der neue
Präsident Barroso, ein Portugiese, der im eige-
nen Land den Wert der EU-Milliarden für eine
Politik der wirtschaftlichen Angleichung schät-
zen gelernt hat, bleibt auf dieser Linie. Die Kom-
mission will jährlich im Durchschnitt 1,14 Pro-
zent des Bruttoinlandsprodukts ausgeben. Sie
bleibt damit jedenfalls noch unter dem gesetzli-
chen Limit von 1,24 Prozent.
Die zweite Front verläuft zwischen den bisherigen
Netto-Empfängern und den neuen Habenichtsen.
Die Ersten verteidigen ihre Besitzstände, die
Zweiten wollen einen möglichst großen Anteil
vom  Hilfsgeld für die wirtschaftliche Aufholjagd.
Die Kommission hat jedem der beiden Lager die
Hälfte zugestanden. Das missfällt den Netto-
Zahlern. Die wollen, dass bei den Altmitgliedern
rund ums Mittelmeer mehr gespart wird.
Die dritte Front heißt: alle gegen England. Die Bri-
ten sind als Einzige durch einen Rabatt auf ihre

Beiträge begünstigt, durch den sie jährlich etwa
4 Milliarden Euro sparen. Die Kommission hat
vorgeschlagen, ein neues, gerechteres Rabatt-
system zu erfinden, das eine finanzielle Überfor-
derung aller Netto-Zahler vermeiden soll. Da
Londons Vorteil zwangsläufig beschnitten würde,
hat das Vereinigte Königreich sein Veto schon
eingelegt, bevor der Vorschlag auf dem Tische
lag. Der Finanzrahmen kann nur einstimmig be-
schlossen werden.
Die scheidende Prodi-Kommission dachte sogar
schon an die Zukunft nach 2013. Dann sei die
Zeit reif, die EU vom Tropf der Mitgliedstaaten zu
befreien und ihr eine ergiebige eigene Einnahme
zu verschaffen. Die Kommission  nennt drei mög-
liche Quellen: einen eigenen Anteil der Union an
der Mehrwertsteuer, einen Anteil an der Kraftstoff-
steuer, begrenzt auf den Straßenverkehr, oder ei-
nen Anteil an der Körperschaftsteuer.

EU-Haushalt 2004
Ausgabenbereiche in Milliarden Euro

Arbeitslosenquote
in Regionen der EU 2002; in Prozent
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Gesamtausgaben

99,7 Milliarden

Stütze aus Brüssel
Die Hauptempfänger von Regionalhilfen 2000 bis 2006

24,00%

12,72%

10,67%
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EU-Regionalhilfe

Quellen: EU-Kommission

Sonstige

2000 bis 2006
Ost 22,61 Mrd. ¤

West 10,16 Mrd. ¤

Deutschland
32,77 Mrd. ¤

Neue Netto-Empfänger
2005, in Millionen Euro
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Netto-Zahler
im EU-Haushalt 2002, in Millionen Euro

Netto-Empfänger

Deutschland
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Niederlande
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Spanien
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Portugal
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6

Quelle: BMF
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POLENPOLEN
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Quellen: EU-
Kommission

keine Daten verfügbar

15,0% und mehr

14,9% bis 10,0%

9,9% bis 5,0%

unter 5,0%

Spanien
62,07 Mrd. ¤

Italien
32,71
Mrd. ¤

27,48 Mrd. ¤
Griechenland

Portugal
25,14 Mrd. ¤

20,60%
53,08 Mrd. ¤
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Korruption in der EU
Einordnung in der inter-
nationalen Korruptions-
rangliste* von 133
Vergleichsländern 2003
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4,9 %
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10 323
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ZYPERN

+364,2%

–9,7%

+17,9%

–23,4%

–28,9%

+44,4%

–7,3%

–32,1%

–2,3%

+49,0%

–28,2%

–17,8%

2,1%

–56,3%

PORTUGAL

107

–9,7%–5,0%
–44,3%

+11,1%

–38,8%

–66,7%

–62,6%

+57,0%

+34,3%

+34,4%

+62,9%
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RECHTS- UND INNENPOLITIK
In der Rechts- und Innenpolitik wachten die Mit-
gliedstaaten lange Zeit eifersüchtig über ihre
Souveränität. Der Kommission billigten sie auf
diesem Felde nicht das Recht zu, von sich aus
Gesetzesvorschläge zu machen, ein Recht, das
das wichtigste Integrationsinstrument ist. Doch
die allmähliche Abschaffung der Grenzkontrollen
innerhalb der EU erleichterte nicht nur die Freizü-
gigkeit der Bürger, sondern auch die der Drogen-,
Waffen- und Menschenhändler sowie der Terro-
risten. Polizei- und Justizmacht endete oft wei-
terhin an den nationalen Grenzen.
1999, auf dem Gipfel im finnischen Tampere,
beschlossen die Staats- und Regierungschefs,
dies zu ändern. Seither steht die Innen- und
Rechtspolitik im Mittelpunkt der EU-Politik. Spekta-
kuläre Verbrechen und Terrorakte wie etwa die
Affäre des belgischen Kinderschänders Marc
Dutroux, der Tod von 58 von Menschenhändlern

geschmuggelten Chinesen in Dover oder die Ter-
ror-Massenmorde von New York und Madrid be-
schleunigten die Zusammenarbeit. Allerdings
wurde Europol, das Informationszentrum der eu-
ropäischen Polizeiarbeit, immer mehr Arbeit auf-
geladen, ohne dass die Mitgliedstaaten bereit
waren, auch die nötigen Finanzressourcen be-
reitzustellen. Inzwischen gibt es einen europäi-
schen Haftbefehl, eine europäische Staatsanwalt-
schaft wird vorbereitet, die Kommission plant  ein
einheitliches europäisches Asylverfahren. Und
nachdem die in Frankreich und Belgien begange-
nen Taten des Serienmörders Michel Fourniret
im Juli 2004 ruchbar wurden, zaudern die
Justizminister nicht länger, auch die Einrichtung
eines lange vergebens geforderten europäischen
Vorstrafenregisters vorzubereiten. Fourniret war
nur deshalb so lange unbehelligt geblieben, weil die
belgischen Polizisten nichts von seinen einschlägi-
gen französischen Vorstrafen erfahren hatten.
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NORWEGEN

Kurzfristig vorgesehen
Harmonisierte  Gesetze, glei-
cher Ausbildungsstand, besse-
re Erkennung von gefälschten
Pässen, verbesserte Technik,
Informationsaustausch, ge-
meinsame Sicherheitsanalysen

IRLAND

Mittelfristig vorgesehen
Europäischer Finanzaus-
gleich für EU-Länder mit
langen und schwer zu
überwachenden Grenzen
wie Griechenland, Italien,
Spanien, Deutschland

Langfristig empfohlen
Überwachung der EU-Außengrenzen
durch europäisches Satelliten-
system Galileo ab 2008, neue
EU-weite Fahndungsdatenbanken;
multinationale Grenzschutzkorps
zum Schutz der EU-Außengrenzen

Gemeinsamer Grenzschutz der Schengen-Staaten

Quelle: Eurostat;
Bundesamt für die
Anerkennung auslän-
discher Flüchtlinge
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LUXEMBURG
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5731
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SPANIEN

5,6%

1554

4557
3,8 %

DÄNEMARK

31 355

4,8%

SCHWEDEN

3108 1,4%

FINNLAND

13 402

4,2%

NIEDERLANDE

16 940

7,7%

BELGIEN

32 364

8,3%

ÖSTERREICH

50 563

8,9%

DEUTSCHLAND60 143

4,4%

FRANKREICH
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8178
4,1%

GRIECHENLAND

38,5%

4410

2401

570

6921

11 394

14 844

2001 2001

10 18,4%

ESTLAND

LETTLAND

10 20,9%

LITAUEN

180 0,7%

2001
gegenüber
2000

Eurojust (EU-Stelle für justizielle Zusammenarbeit)

Eurojust wurde am 28. Februar 2002 mit dem Ziel gegründet, die Bekämpfung der
schweren grenzüberschreitenden Kriminalität zu verstärken. Das in Den Haag
ansässige Organ koordiniert die in den EU-Staaten laufenden Ermittlungs- und
Strafverfolgungsmaßnahmen und fördert die Zusammenarbeit der nationalen Be-
hörden. Eurojust setzt sich aus je einem Justizvertreter (Staatsanwalt, Richter, Poli-
zeibeamter) der 25 Mitgliedstaaten zusammen, die teilweise von Stellvertretern
und Assistenten unterstützt werden. Die Mitarbeiter werden von den Staaten
entsandt und sind in 4 Ausschüssen organisiert: Fallarbeit, Strategie, Kommunika-
tion und Auswertung. Eurojust handelt durch die nationalen Mitglieder oder als Kol-
legium. Präsident des Kollegiums ist seit Juni 2002 der Brite Michael G. Kennedy,
Vizepräsidenten sind der Franzose Olivier de Baynast sowie Ulrike Haberl-Schwarz
aus Österreich. Die im Juni 2004 verabschiedete EU-Verfassung stellt die Weichen
für den Ausbau von Eurojust zu einer »Europäischen Staatsanwaltschaft«.

Europäisches Polizeiamt (Europol)
Das Europäische Polizeiamt Europol ist eine der
wichtigsten Säulen der Verbrechensbekämpfung
und -verhütung im europäischen Rahmen. Seine
Zuständigkeit erstreckt sich auf nahezu alle Felder
internationaler Kriminalität: Terrorismus, Drogen-
und Menschenhandel, Geldwäsche u. a. Das aus
der Europol-Drogenstelle hervorgegangene Amt
nahm am 1.7.1999 seine Arbeit auf. Es erleichtert
den Informations- und Datenaustausch zwischen
den Staaten und erstellt Verbrechensanalysen. Exe-
kutivbefugnisse hat es nicht, allerdings werden sei-
ne Kompetenzen schrittweise ausgeweitet. Europol
hat seinen Sitz in Den Haag und beschäftigt über
400 Beamte. Oberstes Organ ist der Verwaltungs-
rat, der sich aus je einem Vertreter der EU-Staaten
zusammensetzt. Die kommissarische Leitung des
Amtes liegt seit Juli 2004 bei dem Spanier Mariano
Simancas.

Internet: www.eurojust.eu.int.

Internet: www.europol.eu.int.
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